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1. Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh 
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le 
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu 
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgefOhrte Verantwortungsarten zu betrachten. 

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch 
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge 
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH 
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 
Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei 
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die 
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste 
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH 
Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 

1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGB!. I S 2542), das zuletzt 
durch Artikel1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGB!. I S. 3434) geändert worden ist. 
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hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Indivi 
duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. 
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes 
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das 
baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle 
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unter 
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder 
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 
Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 
den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli 
cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe 
cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ 
lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der ma ß 
geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein 
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht versch lechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti 
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 
BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 
erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 
Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt ent 
sprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hes 
sen (12/2015). 

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ,Bericht nach 
Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 - Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen - 
Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014)' sowie der 
Veröffentlichung ,Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens - 2. Fassung 
(VSW et al.; März 2014)'. 
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2. Datengrundlagen 
Vorbereitend zu dem geplanten Neubau einer Kindertagesstätte wurde das PIange 
biet einschließlich seiner Umgebungsstrukturen bereits in 2018 faunistisch unter 
sucht. Am 14. März 2018 erfolgte im Rahmen der Erstbegehung auch die Strukturelle 
Vorkartierung. Als Ergebnis dieser Erstbegehung war festzuhalten, dass als betrach 
tungsrelevante Taxa die standortgebundene Avifauna sowie die Reptilienfauna sys 
tematisch zu erfassen war. 

Die ornithologische Erfassung erfolgte durch Verhörung und Sichtbeobachtung wäh 
rend der Begehungen. Die jeweilige Begehung erfolgte als Transektmuster, das eine 
vollständige Durchmusterung des Untersuchungsraumes ermöglichte und auch die 
angrenzenden Straßenzüge mit einschloss. Auswertungen von Beobachtungszeit, 
Verhalten (Gesang, Füttern u.a.), Direktbeobachtungen (Jungvögel, Nest u.ä.), Habi 
tatanforderungsprofil bzw. Strukturangebot etc. ermöglichten die jeweilige Statusab 
leitung. 'vVeiterhin wurden alle Gehölzstandorte im Vorhabensgebiet auf vorhandene 
Nester mittlerer und größerer Baumfreibrüter überprüft, wie auch die Nachsuche 
nach natürlichen Baumhöhlen, Spechthöhlen oder Nisthilfen durchgeführt wurde. Me 
thodisch lehnt sich die Erfassung eng an die Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al.) an. 

Die Nachsuche nach Reptilien und hier insbesondere nach den artenschutzrechtlich 
bedeutsamen Arten Mauereidechse (Podarcis muralis), Schlingnatter (Coronella aus 
triaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis), erfolgte hauptsächlich durch eine gezielte 
Nachsuche in den vorhandenen, potenziell geeigneten Siedlungsarealen (Sonn- und 
Aufwärmplätze, Nahrungshabitate, Versteckplätze). Ergänzend wurden auch Beibe 
obachtungen während der Begehungen registriert da die typischen Reptilien 
Lebensräume in das Transektmuster einbezogen wurden. Alle Begehungen erfolgten 
bei geeigneten Witterungsbedingungen und während der Hauptaktivitätszeit der Ziel 
art im Frühjahr bzw. Frühsommer. In Abweichung zur Standardmethode erfolgte aus 
terminlichen Gründen eine verkürzte, jedoch entsprechend intensivierte Erfassung im 
Zeitraum Anfang April bis Mitte Juni. An Stelle der üblicherweise in diesem Zeitraum 
durchzuführenden zwei Begehungen, wurden vier Kontrolltermine vorgesehen, um 
die Nachweiswahrscheinlichkeit zu erhöhen. 

Für das eigentliche Plangebiet wurden ergänzend zwei aktuelle Begehungen im Sep 
tember 2020 durchgeführt um insbesondere das Vorkommen und Verbreitungsbild 
der in 2018 angetroffenen Mauereidechse für den Vorhabensbereich zu konkretisie 
ren. 

Die Erfassungen in 2018 erfolgten an folgenden Tagen: 
Strukturelle Vorkartierung 
14. März 2018 

Baumhöhlen und Neststandorte 
14. März 2018 
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Erfassung der Reptilien 
06. April, 07. und 29. Mai, 11. Juni 

Erfassung der Vögel 
14. März, 06. April, 07. und 29. Mai, 11. und 29. Juni 

Ergänzende Begehungstermine in 2020: 
Erfassung der Reptilien 
04. September und 23. September 

Die Bestandssituation im Plangebiet (weiß gestrichelte Grenzlinie) und seine räum 
liche Einbindung in die Umgebungsstrukturen ist dem nachstehenden Luftbildauszug 
(Quelle: Stadt Gernsheim, unmaßstäblich) zu entnehmen; das dargestellte Struktur 
potenzial entspricht vollständig der Biotopausstattung zum Zeitpunkt der Begehu n 
gen in 2020. Weiterhin sind auf der Folgeseite noch drei Abbildungen zur Illustrierung 
der aktuellen strukturellen Situation eingefügt. 
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Abbildung 1: 

Blick von Osten auf das 
Plangebiet ; der im Vorder 
grund erkennbare Abschnitt 
war im September 2020 flä 
chig von der Mauereidechse 
besiedelt (Aufnahme: 04. 
September 2020 - Dr. Jürgen 
Winkler) 

Abbildung 2: 

Blick von Südosten auf den 
gehölzbestandenen Über 
gangsbereich zum nördlich 
angrenzenden Sportgelände 
(Aufnahme: 04. September 
2020 - Dr. Jürgen Winkler) 

Abbildung 3: 

Gehölzband entlang der 
nördlichen Peripherie des 
Betrachtungsraumes, des 
sen Saumbereiche ebenfalls 
von der Mauereidechse (Po 
darcis mura/is) aktuell besie 
delt waren (Aufnahme: 04. 
September 2020 - Dr. Jürgen 
Winkler) 
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens 

Die Stadt Gernsheim plant den Neubau einer Kindertagesstätte auf einem Flurstück 
zwischen dem bestehenden Sportgelände im Norden und der Wohnanlage Ostlich 
der Ringstraße II im Süden. Im Westen grenzt das Flurstück an die Ringstraße an. 
Durch damit einhergehende, vorhabensbedingte Wirkmechanismen sind beeinträch 
tigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Vertreter der lokalen Fauna 
und Flora nicht auszuschließen. Dabei werden auch mögliche Beeinträchtigungen 
bewertet und geprüft, die durch die geplante Folgenutzung entstehen. 

Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh 
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande 
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor 
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören (Zugriffs verba te ). 

Bei der Beschreibung der unter diesen Aspekten relevanten Wirkungen ist im vorlie 
genden Fall zwischen 

);;> Anlagebedingten Wirkfaktoren, 
);;> Baubedingten Wirkfaktoren und 
);;> Betriebsbedingten Wirkfaktoren zu unterscheiden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Für die geplante bauliche Nutzung werden vorhandene Biotopflächen (Ackerbrache) 
in Anspruch genommen. Dadurch tritt im Grundsatz ein unmittelbarer, irreversibler 
Habitatverlust ein. Weiterhin entstehen durch die geplante Umnutzung neue Habi 
tattypen (Gebäude, Freiflächengestaltung u.ä.), die für einen Teil der Arten nutzbar 
bleiben, ggf. auch anderen - bisher nicht vorkommenden Arten - neuen Lebensraum 
bieten (Habitatveränderung). Der eintretende Habitatverlust bzw. die Habitatverände 
rungen sind bei dem aktuell zu begutachtenden Vorhaben jedoch insgesamt nur als 
kleinräumige Effekte zu bewerten. 

Durch den unmittelbaren Habitatverlust ist allein für bodenbrütende Vogelarten sowie 
für artenschutzrechtlich relevante Reptilienarten eine Betroffenheit anzunehmen. 
Insbesondere für die Mauereidechse ist diese Betroffenheit auch nachweislich gege 
ben, da Teile des Plangebietes als aktueller Siedlungsraum der Art belegt werden 
konnten. 
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Baubedingte Wirkfaktoren: 
Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab 
schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Oualttät zum Teil zeit 
lich entzerrt, die Einzelwirküngen können sich jedoch auch akkumulierend verstär 
ken. Dabei kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, über welchen Zeitraum sich 
diese Belastungen erstrecken werden. Die beanspruchten Flächen können nach der 
notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprünglichen Zustand zu 
rückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere: 

~ Einrichtung von Baufe/dern bzw. Baustellen, 
~ Materia//ager, 
~ Geräusch- und Staubemissionen, 
~ Erschütterungen, 
~ Baustellenverkehr, 
~ Entfernung der Vegetationsschicht, 
~ P/anierung des Baugrundes sowie 
~ Pf/anz- und Gesta/tungsarbeiten im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die zukünftigen Nutzer bzw. 
Bewohner (visuelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Zuwegung, Fahrzeug 
verkehr, Lärm und Licht). 

Störök%gische Be/astungswirkungen sind im vorliegenden Fall allerdings als nach 
geordnet anzusehen, da das Gebiet sehr kleinräumig abgegrenzt ist und zudem von 
der Ringstraße, einer angrenzenden Freizeitnutzungsfläche (Sportpark) und der an 
grenzenden Siedlungsfläche bereits aktuell stark überprägt ist bzw. dies nach voll 
ständiger Umsetzung der Wohnbebauung sein wird. Somit unterliegt das Gebiet be 
reits aktuell qualitativ vergleichbaren Wirkmechanismen zum Teil in intensiver Aus 
prägung. Daher kann die zugrunde zu legende Belastungssituation im Betrachtungs 
raum nicht als störungsfrei bezeichnet werden. Insgesamt ist für den Vorhabensbe 
reich daher eine erhebliche, störökologische Vorbelastung anzunehmen, die die 
standortökologischen Bedingungen in relevanter Weise für die hier vorkommenden 
Arten prägt. 

Durch die geplante Nutzungsänderung sind daher keine erheblichen Beeinträchti 
gungen der Umgebungsstrukturen durch die anzunehmenden Störreize erwartbar. 
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4. Abschichtung 

Durch das geplante Vorhaben kommt es zur direkten Inanspruchnahme von rein ter 
restrischen Lebensräumen. Hierdurch entstehen direkte Habitatverluste und Verän 
derungen der Standortverhältnisse. Störökologische Belastungswirkungen sind im 
vorliegenden Fall allerdings als nachgeordnet anzusehen, da das Gebiet bereits ei 
ner hohen störökologischen Vorbelastung ausgesetzt ist. Als betroffene Lebens 
raumtypen lassen sich aufgrund der vorgefundenen strukturellen Ausstattung allein 
Ackerbrachen abgrenzen. Hinsichtlich der Betroffenheit von artenschutzrechtlich re 
levanten Taxa bedeutet dies, dass ausschließlich Arten/Artengruppen betroffen sind, 
die hinsichtlich ihres Vorkommens vollständig oder teilweise (Teilhabitatnutzung) an 
derartige Strukturen gebunden sind, womit sich folgende Betroffenheitssituation 
ergibt: 

Keine unmittelbare Betroffenheit besteht für Arten I Artengruppen 

~ mit struktureller Bindung an Gebäude (synanthrope" Arten - bestimmte Fle 
dermaus- und Vogelarten), 

~ die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder 
reproduzieren (Fische, Libellen, Amphibien, aber auch Wasservogelarten) 

~ die eine Gehölzbindung besitzen (z.B. viele Vogelarten) 

~ die als Ruheplätze und Reproduktionsstätten Baumhöhlen u.ä. benötigen 
(z.B. bestimmte Fledermaus- und Vogelarten, z.T. auch die Haselmaus) 

~ die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 
oder verbrachte Strukturen benötigen (z. B. div. Heuschreckenarten ) 

~ der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) - 
Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden 

~ die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 
(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

~ mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung). 

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge 
stellt. In diesem Zusammenhang wird an dieser Stelle darauf verwiesen, dass es sich 
bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff 
handelt, so dass nach derzeitiger Rechtsauffassung für die nach BArtSchV ,beson 
ders geschützten' Arten die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung 
entfällt. Die Belange derart klassifizierten Arten gelten im Rahmen einer angepassten 
Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfülltl 

2 an den menschlichen Siedlungsbereich angepasst 
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Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus 
avel/anarius) sind auszuschließen, da im Vorhabensgebiet keine Gehölzbestände 
vorhanden sind; auch ein Vorkommen des ebenfalls artenschutzrechtlich bedeut 
samen Feidhamsters (Cricetus cricetus) wird ausgeschlossen, da eine entspre 
chende Nachsuche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ,Wohnan/age östlich der 
Ringstraße - 2. Abschnitt' ohne Nachweis blieb und die verbliebenen, jetzt vom 
aktuellen Vorhaben beanspruchten Ackerflächen zu kleinräumig ausgebildet sind um 
als Siedlungsraum der Art in Frage zu kommen. 

Fledermäuse: Für die Gruppe der Fledermäuse ist eine Betroffenheit auszuschlie 
ßen, da im Betrachtungsraum Baumhöhlen- und Gebäudequartierpotenziale völlig 
fehlen. 

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsre/evanz. 

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbieu 
/aris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbeding 
ungen und der Struktur der Umgebungsbereiche sind Vorkommen der für das Stadt 
gebiet Gernsheim bekannten artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten Mauerei 
dechse (Podacris mura/is), Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coro 
nel/a austriaca) nicht auszuschließen. Gerade die Mauereidechse wurde_im Rahmen 
der aktuellen Nachsuche innerhalb des Plangebietes nachgewiesen. 

Amphibien: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirk 
raum keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Fische: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 
keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Libellen: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 
keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Heide 
schrecke (Gampsoc/eis g/abra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften 
(keine ausgeprägte Xerothermie) auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Dunkler und 
Heller Ameisenbläuling (Macu/inea nausithous, Macu/inea te/eius) sind wegen der 
standortökologischen Gegebenheiten grundsätzlich auszuschließen; Bestände der 
essentiellen Falter- und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba 
officina/is) kommen im Plangebiet nicht vor. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 
etwa der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standort 
eigenschaften (hier: geeignete Eichenbestände) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 
bspw. Spanische Flagge (Eup/agia quatripunctaria) sind aufgrund der im Gebiet nicht 
vorhandenen, spezifischen standortökologischen Bedingungen auszuschließen . 
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Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der 
fehlenden Standorteignung - auszuschließen. 

Betrachtungsrelevanz besteht daher für die Gruppen der Vögel und der Reptilien . 
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5. Wirkungsanalyse 
Nachfolgend wird - differenziert nach einzelnen Artengruppen - bewertet, inwieweit 
die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 
tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 
vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist. 

5.1 Säugetiere (excl. Fledermäuse) 
Aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner strukturellen Ausstattung 
sind keine oder nur suboptimale Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 
relevante Säugetierarten vorhanden. 

Für die nach BArtSchV ,besonders geschützten' Arten dieser Gruppe entfällt die 
Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung, da es sich bei dem geplan 
ten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff handelt. Die 
Belange der derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompen 
sationsplanung als berücksichtigt und erfüllt! Dementsprechend ist für sie eine Wir 
kungsanalyse entbehrlich. 

Empfohlene Maßnahme zur Förderung der lokalen Klein- und Mittelsäugerfauna: 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 
von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna 
zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 10 cm 
einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu verzichten. 

5.2 Fledermäuse 
Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 
kann eine Wirkungsanalyse entfallen. 

Empfohlene Maßnahme zur Förderung der lokalen Fledermausfauna: 

E 02 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fle 
dermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und 
auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungs 
maßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten 
verbindlich nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen werden. Vorgeschla 
gen werden entsprechende Holzverschalungen oder alternativ das Auf 
hängen von Fledermauskästen bzw. der Einbau von Quartiersteinen . 
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5.3 Vögel 
Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo 
gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Berücksichti 
gung finden dabei die Arten, die bei den beiden Begfehungen in 2020 entweder 
aktuell angetroffen wurden, oder im Rahmen der faunistischen Erfassung zur 1. 
Änderung des Bebauungsplans ,Wohnanlage ästlich der Ringstraße - 2. Abschnitt' 
im Bereich oder dem funktionalen Umfeld des aktuell zu prüfenden Plangebietes 
nachgewiesen wurden. 

Für zehn Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand 
erfolgte eine detaillierte Artenschutzprüfung (siehe Prüfbögen im Anhang). Für Arten 
mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand (24 Arten) erfolgt nachstehend 
eine tabellarische Betrachtung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Vorkommen 
von Vogelarten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungszustand sind 
für den Untersuchungsraum nicht belegt und aufgrund der strukturellen Situation und 
störökologischen Vorbelastung auch nicht zu erwarten. 

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die lokale Avifauna wird zur Vermeidung 
von Verbotstatbeständen nach & 44 (1) BNatSchG die nachfolgende Vermeidungs 
maßnahme vor die gruppenspezifischen Kapitel gestellt: 

V 01 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden Fronten: Gemäß § 9 Abs. 1 
Satz 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau großer Fensterfronten 
darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vögel weitgehend gemin 
dert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorg 
lich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: Glasbausteine, transluzente, 
mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sand 
strahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder fest vorgelagerte Konstrukti 
onen (bspw. Rankengitterbegrünungen). Abstände Deckungsgrad, Kon 
trast und Reflektanz sind dem derzeit als Stand der Technik geltenden 
Leitfaden Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Schmid, H. et al., 
2012) bzw. seinen jeweiligen Aktualisierungen zu entnehmen. 

Greifvögel 
Für das Plangebiet sind nach der Kartierung in 2018 und den aktuellen Begehungen 
definitiv Brutvorkommen der beobachteten Arten Mäusebussard (Buteo buteo), 
Rotmilan (Milvus milvus) und Turmfalke (Falco tinnunculus) auszuschließen, da 
innerhalb des Plangebietes keine Trägerstrukturen für den Bau von Horsten 
vorhanden sind. Auch in den gehölzgeprägten Umgebungsbereichen wurden keine 
Horste vermerkt Eine Nutzung des Vorhabensbereiches als Teil ihres Nahrungshabi 
tates ist jedoch nachweislich gegeben. Reine Jagdhabitate unterliegen allerdings 
nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG. 
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Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trächtigungen auszuschließen. Für den in Hessen mit einem ungünstig-unzureichen 
den Erhaltungszustand bewerteten Rotmilan etfolgte eine sueziîiscne Arten 
schutzprüfung. Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, 
eine Ausnahme ist somit nicht etforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem Anhang 
beigelegt. 

Eulen 
Da im Betrachtungsraum keine Baumhöhlen und auch keine Baumfreibrüternester 
oder gar Horste vorhanden sind, lässt sich ein Vorkommen von Stein- und Waldkauz 
(Athene noctua, Strix aluco - Höhlenbewohner) und Waldohreule (Asio otus - Se 
kundärnutzer großer Nester bzw. Horste, auch im Siedlungsumfeld) begründet aus 
schließen. Ein Vorkommen der streng an Waldbiotope gebundenen Arten Raufuß 
kauz (Aegolius funereus) und Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) kann ebenfalls 
aufgrund der für beide Arten ungeeigneten standortökoiogischen Gegebenheiten 
ausgeschlossen werden. Auch die Schleiereule (Tyto alba) als Gebäudebrüter (Feh 
len von Gebäudestrukturen) findet im Plangebiet keine nutzbaren Bruthabitatstruktu 
ren vor. Gleiches gilt auch für den Uhu (Bubo bubo) der seinen Nistplatz im Regelfall 
im Bereich hoher Felssteilwände anlegt. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als 
Teil ihres Nahrungshabitates ist für die genannten Eulenarten allerdings möglich, wo 
bei entsprechende Beeinträchtigungen des lokalen Vorkommens in Anbetracht der 
Größe ihres jeweiligen Gesamtnahrungshabitates auszuschließen sind. Reine Jagd 
habitate unterliegen zudem nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Luftjäger 
Hierzu rechnen im betroffenen Landschaftsraum die beobachteten Arten Mau 
ersegler (Apus apus) und Mehlschwalbe (Delichon urbica). Nutzbare Bruthabitat 
strukturen fehlen für die genannten Arten jedoch völlig, da sich innerhalb des des 
Vorhabensbereichs keine Gebäude befinden. Beide Arten sind im Bereich des 
Betrachtungsraumes nur als Nahrungsgäste einzustufen, die den Luftraum über dem 
Gelände nutzen. Auch bei der geplanten Flächennutzung bleibt diese Funktion im 
Grundsatz erhalten. Reine Jagdhabitate unterliegen zudem nicht den Prüfanfor 
derungen des § 44 (1) BNatSchG. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trächtigungen auszuschließen. Für die beiden in Hessen mit einem ungünstig-unzu 
reichenden Erhaltungszustand bewerteten Arten Mauersegler und Mehlschwalbe 
erfolgte eine spezifische Artenschutzprüfung. Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand 
nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die forma 
len Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt. 
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Synanthrope Arten 
Hierunter rechnen im betroffenen Landschaftsraum die beobachteten Arten Haus 
sperling (Passer domesticus) und Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), aber 
auch Bachstelze (Motacilla alba) und Amsel (Turdus merula) sowie die obenge 
nannten ,Luftjäger'; auch die beobachtete Türkentaube (Streptopelia decaocto) tritt in 
Mitteleuropa verstärkt als Gebäudebrüter auf, weshalb sie unter dieser Rubrik 
eingeordnet wird. Aufgrund des gänzlich fehlenden Gebäudebestandes finden Arten 
dieser Gruppe im Untersuchungsraum jedoch keine geeigneten Vorkommensbeding 
ungen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Vertreter dieser Gruppe 
perspektivisch - nach Umsetzung des Vorhabens - nutzbare Bruthabitatstrukturen 
im Plangebiet vorfinden werden. 

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte, erhebliche Beeinträchti 
gungen auszuschließen. In Anbetracht des in Hessen als ungünstig-unzureichend 
bewerteten Erhaltungszustandes von Haussperling und Türkentaube erfolgte für sie 
jedoch eine spezifische Artenschutzprüfung. Es tritt jedoch weder für diese beiden 
Arten noch für andere svnanthrope Vogelarten ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) 
BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine Art erforderlich. Oie formalen Prüf 
bögen sind dem Anhang beigelegt. 

Wassergebundene Vogelarten 
Im Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden, die wassergebundenen Vogel 
arten ein Vorkommen ermöglichen; für das Vorkommen von Arten dieser ökologi 
schen Gruppe ist der Vorhabensbereich daher völlig irrelevant. Der bei der Kartie 
rung in 2018 und bei einer der beiden aktuellen Begehungen nachgewiesene und 
dieser Gruppe zuzuordnende Graureiher (Ardea cinerea) besitzt innerhalb des zu 
begutachtenden Vorhabensbereiches jedoch nur Gastvogelstatus (Überflieger). 

Für den in Hessen mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand bewer 
teten Graureiher wurden die entsprechenden Prüfbögen erstellt. Im Ergebnis tritt für 
ihn kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit 
nicht erforderlich. Oie formalen Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt. 

Arten der Röhrichte 
Das Vorhaben betrifft keine ausgebildeten Röhrichtbestände; demzufolge sind auch 
keine Vorkommensbedingungen für Vogelarten die im Röhricht leben, bzw. Röhrichte 
als Bruthabitatstruktur benötigen - wie bspw. Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 
oder Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) - gegeben. Eine Betroffenheit von 
Vertretern dieser Artengruppe ist daher ausschließbar. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich . 

• Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 17 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Gehölzgebundene Avifauna 
Im Plangebiet sind keine Gehölzstrukturen vorhanden, weshalb es für das Vorkom 
men von Arten dieser ökologischen Gruppe völlig irrelevant ist. Die bei der Kartierung 
in 20î 8 für das nördliche ümfeld nachgewiesenen, artenschutzrechtiich bedeutsa 
men Arten Girlitz und Stieglitz besitzen innerhalb des zu begutachtenden Vorha 
bensbereiches jedoch nur Gastvogelstatus (Nahrungsgäste). Reine Nahrungshabita 
te unterliegen allerdings nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG. 

In Anbetracht ihres in Hessen als ungünstig-unzureichend bewerteten Erhaltungszu 
standes erfolgten für Girlitz, Stieglitz und Türkentaube (vgl. auch ,synanthrope Vogel 
arten') formal jedoch spezifische Artenschutzprüfungen. Es tritt kein Verbotstatbe 
stand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine Art dieser 
Gruppe erforderlich. Oie formalen Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt. 

Arten gehölzarmer Habitatkomplexe 
Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen 
Anteil an Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auch auf das Vorhan 
densein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist 
daher als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten 
zu sehen. Typus-Arten dieser Gruppe sind Neuntöter (Lanius col/urio), Bluthänfling 
(Acanthis cannabina), Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Schwarzkehlchen (Sa 
xicola torquata). Der aktuelle Betrachtungsraum entspricht in keiner Weise diesem 
standortökologischen Anforderungsprofil. Eine Betroffenheit von Vertretern dieser 
Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Arten der gehölzfreien Brachen und Ruderalfluren 
Hierher werden die nachgewiesenen Arten Bachstelze (Motacil/a alba), Fitis (Phyl 
loscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Rotkehlchen (Erithacus rube 
cula), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) und Zilpzalp (Phyl/oscopus col/ybita) 
gestellt, die ihre Nester in Altgrasbeständen, in Hochstaudengruppen, aber auch 
einfach in Bodenmulden unter überhängender Vegetation anlegen. Auch der im 
Abschnitt ,synanthrope Arten' beschriebene Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) 
nutzt durchaus derartige Strukturen. Die meisten dieser Arten benötigen für ihr 
Vorkommen aber auch noch Gehölzstrukturen als Ansitz- und Singwarten. Aufgrund 
der strukturellen Voraussetzungen innerhalb des Plangebietes in Verbindung mit 
dem nördlich angrenzenden Gehölzsaum des Sportgeländes sind diese Standort 
bedingungen zumindest entlang der nordöstlichen Peripherie gegeben, so dass dort 
Brutvorkommen von Vertretern dieser ökologischen Gruppe nicht auszuschließen 
sind. Bachstelze und Hausrotschwanz müssen dagegen sogar als potenzielle 
Brutvogelarten für die gesamte Fläche bewertet werden. Hieraus ergibt sich eine 
direkte Betroffenheit ab . 
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Da für alle hier eingeordneten Arten der Erhaltungszustand in Hessen noch als güns 
tig bewertet wird, erfolgt für diese Arten nur eine tabellarische Prüfung ihrer arten 
schutzrechtlichen Belange. Es tritt bei Berücksichtigung der nachstehenden Maß 
nahme für keine der geprüften Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG 
eh eine Ausnahme ist somit für keine der hier einzuordnenden Arten erforderlich, 
zumal auch die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der 
ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang für die betroffenen Arten hin 
reichend erfüllt werden. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 02 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetationsde 
cke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit - also 
zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar - erfolgen um Gelege von Bo 
denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 
des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 
sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliehe Be 
fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenzi 
ellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine 
fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über 
prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und 
das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar 
beiten durchzuführen. 

Offenlandarten 
Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner strukturel 
len Ausbildung eine theoretische Bedeutung. Durch die im Westen verlaufende 
Straße und dendaS Plangebiet im Nordosten begrenzenden Gehölzsaum des Sport 
und Freizeitgeländes wird unter der Zugrundelegung der fachlich anerkannten Effekt 
distanzen der gesamte Planbereich als Siedlungsraum für Arten wie Feldlerche 
(Alauda arvensis) oder Wiesenschafstelze (Motacilla flava) entwertet. Bei den 
Begehungen in 2018, wie auch bereits in 2016 waren daher auch keine Vertreter 
dieser Artengruppe im Betrachtungsraum nachweisbar. Dies gilt auch für das 
Rebhuhn (Perdix perdix). Der einzige Nachweis eines Feldlerchenreviers in 2018 - 
räumlich nahezu deckungsgleich mit einem Nachweis in 2016 - liegt in einem 
Teilgebiet des sich derzeit in der Umsetzung befindlichen Wohnbaukomplexes. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trächtigungen auszuschließen. Für die in Hessen mit einem ungünstig-unzureichen 
den Erhaltungszustand bewertete Feldlerche erfolgte eine spezifische Arten 
schutzprüfung. Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, 
eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Oie formalen Prüfbögen sind dem Anhang 
beigelegt. 
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Rastvogelarten 
Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig - während des 
Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Auf 
grund seiner Kleinräumigkeit, seiner strukturellen Aus-stattung, seiner anthropoge 
nen Überprägung und seiner störökologischen Vorbelastung ist das Plangebiet für 
die hierher zu stellenden Arten unattraktiv. Bei der avifaunistischen Kartierung gelang 
zudem mit dem Nachweis eines Kernbeißers (Coccothraustes coccothraustes - 14. 
März 2018) nur die Beobachtung einer Art dieser Gruppe. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Sonstige Vogelarten 
Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 
von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder 
eingebürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen ist 
im konkreten Fall die Haustaube (Columba livia). 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein 
trëcntiqunqen bereits im Grundsatz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfun 
gen somit entbehrlich . 
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Erläuterung zu den nachstehenden Tabellen 

• Betroffenheit allgemein häufiger Arten - Erhaltungszustand ,günstig' (grün) 
• Übersiebt über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem 

Erhaltungszustand (gelb) 

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf, umgangssprachliche Bezeichnung; 
Synonyme sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Vorkommen: beschreibt den Nachweisstatus der aufgrund der strukturellen 
Gegebenheiten - fachlich begründet - am wahrscheinlichsten anzunehmen ist; dabei 
wurde in Zweifelsfällen immer zu Gunsten des höherwertigen Status entschieden 

Schutzstatus BNatSchG: b - besonders geschützte Art; s - besonders und streng 
geschützte Art 

Status: I - regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Nachweis: Jahr in dem die Art im Untersuchungsraum nachgewiesen wurde 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Darstellung ,(X)': Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Potenziell: die Art wird für zurückliegende Jahre in der Literatur genannt, wurde 
aktuell jedoch im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, 
begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die 
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung, -minimierung und -kompensation - vgl. dazu die betroffenen 
ökologischen Gruppen und Kapitel 6 
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Bebauungsplan Ost/ich der Ringstraße II - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheirn 
Kernstadt 

Betroffenheit allgemein häufiger Arten - Erhaltungszustand ,günstig' (grün) 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Vorkommen Schutzstatus Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur Maßnahmen- 

Artname (potenziell) BNatSchG § 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3 Betroffenheit hinweise 

Amsel Turdus merula Brutvogel b I 2020 X X X Gelegeverlust und Tötung V 01 
von Nestlingen sowie Ver- 
lust von Bruthabitaten 
durch Gehölzrodunqen; 
v.a. bauzeitliche Störun- 
gen; § 44 (5) BNatSchG ist 
gegeben 

Bachstelze Motacilla alba Brutvogel b I 2020 X X X Gelegeverlust und Tötung V01,V02 
von Nestlingen sowie 
Verlust von Bruthabitaten 
durch vorbereitende Erdar- 
beiten; v.a. bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Blaumeise Parus caeruleus Randsiedler b I 2018 X Kein Nachweis einer V 01 
nutzbaren Bruthöhle im 
Geltungsbereich - jedoch 
bei der Begehung bec- 
bachtet; Habitatverände- 
rung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Buchfink Fringilla coelebs 8rutvogel b I 2020 X X X Gelegeverlust und Tötung V 01 
von Nestlingen sowie Ver- 
lust von Bruthabitaten 
durch Gehölzrodungen; 
v.a. bauzeitliche Störun- 
gen; § 44 (5) BNatSchG ist 
gegeben 

•. Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 22 



Bebauungsplan Ost/ich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Betroffenheit allgemein häufiger Arten - Erhaltungszustand ,günstig' (grün) - Fortsetzung ... 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Vorkommen Schutzstatus Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur Maßnahmen- 

Artname (potenziell) BNatSchG §44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3 Betroffen heit hinweise 

Buntspecht Dendrocopus major Nahrungsgast b I 2018 X Kein Nachweis einer Brut- V 01 
höhle im Geltungsbereich - 
jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Eichelhäher Garrulus glandarius Nahrungsgast b I 2020 X Kein Nachweis eines V 01 
Nestes im Geltungsbereich 
- jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Elster Pica pica Nahrungsgast b I 2018 X Kein Nachweis eines V 01 
Nestes im Geltungsbereich 
- jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Fitis Phylloscopus Brutvogel b I 2016 X X X Gelegeverlust und Tötung V01,V02 

Irochilus von Nestlingen sowie 
Verlust von Bruthabitaten 
durch vorbereitende Erdar- 
beiten; v.a. bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

•. Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 23 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gemsheim 
Kernstadt 

Betroffenheit allgemein häufiger Arten - Erhaltungszustand ,günstig' (grün) - Fortsetzung ... 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Vorkommen Schutzstatus Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur Maßnahmen· 

Artname (potenziell) BNatSchG §44 (1)Nr.1 §44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3 Betroffenheit hinweise . 
S ylv ia borin Gelegeverlust und Tötung Gartengrasmücke Brutvogel b I 2018 X X X V (1, V 02 

von Nestlingen sowie 
Verlust von Bruthabitaten 
durch vorbereitende Erdar- 
beiten; v.a. bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Grünspecht Picus viridis Nahrungsgast b I 2018 X Kein Nachweis einer Brut- V 01 
höhle im Geltungsbereich - 
jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Grünfink Carduelis chloris Brutvogel b I 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung V 01 
von Nestlingen sowie Ver- 
lust von Bruthabitaten 
durch Gehölzrodungen; 
v.a. bauzeitliche Störun- 
gen; § 44 (5) BNatSchG ist 
gegeben 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel b I 2020 X X X Gelegeverlust und Tötung V01,V02 
von Nestlingen sowie 
Verlust von Bruthabitaten 
durch vorbereitende Erdar- 
beiten sowie durch Gebäu- 
deabriss; v.a. bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Betroffenheit allgemein häufiger Arten - Erhaltungszustand ,günstig' (grün) - Fortsetzung ... 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Vorkommen Schutzstatus Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur Maßnahmen- 

Artname (potenziell) BNatSchG §44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3 Betroffenheit hinweise 

Kernbeißer Coccothraustes Wintergast b I 2018 X Kein Nachweis eines be- V 01 
coccothraustes setzten Reviers im Gel- 

tungsbereich - jedoch bei 
der Begehung beobachtet; 
Habitatveränderung und 
bauzeitliche Störungen; 
§ 44 (5) BNatSchG ist 
gegeben 

Kohlmeise Parus major Randsiedler b I 2020 X Kein Nachweis einer V 01 
nutzbaren Bruthöhle im 
Geltungsbereich - jedoch 
bei der Begehung beo- 
bachtet; Habitatverände- 
rung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Mäusebussard Buteo buteo Nahrungsgast s I 2020 (X) Kein Horstnachweis - V 01 
jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

M önchsgrasm ücke Sylvia atricapilla Brutvogel b I 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung V 01 
von Nestlingen sowie Ver- 
lust von Bruthabitaten 
durch Gehölzrodungen; 
v.a. bauzeitliche Störun- 
gen; § 44 (5) BNatSchG ist 
gegeben 

• Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 25 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Betroffenheit allgemein häufiger Arten - Erhaltungszustand ,günstig' (grün) - Fortsetzung ... 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Vorkommen Schutzstatus Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur Maßnahmen- 
Artname (potenziell) BNatSchG §44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3 Betroffenheit hinweise 

Rabenkrähe Corvus carone Nahrungsgast b I 2020 X Kein Nachweis eines V 01 
Nestes im Geltungsbereich 
- jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Ringeltaube Columba pa/umbus Nahrungsgast b I 2020 X Kein Nachweis eines V 01 
Nestes im Geltungsbereich 
- jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Rotkehlchen Erithacus rubecu/a Brutvogel b I 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung Ii 01, V 02 
von Nestlingen sowie 
Verlust von Bruthabitaten 
durch vorbereitende Erdar- 
beiten; v.a. bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) ist 
gegeben 

Singdrossel Turdus phi/ame/os Randsiedler b I 2016 X Kein Reviernachweis im V 01 
Geltungsbereich - jedoch 
2016 beobachtet; Habitat- 
veränderung und bauzeitli- 
che Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Betroffenheit allgemein häufiger Arten - Erhaltungszustand ,günstig' (grün) - Fortsetzung ... 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Vorkommen Schutzstatus Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur Maßnahmen- 

Artname (potenziell) BNatSchG § 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3 Betroffenheit hinweise 

Star Stumus vulgaris Nahrungsgast b I 2020 X Kein Nachweis einer V 01 
nutzbaren Bruthöhle im 
Geltungsbereich - jedoch 
bei der Begehung beo- 
bachtet; Habitatverände- 
rung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Turmfalke Falco tinnunculus Nahrungsgast s I 2020 (X) Kein Horstnachweis - V 01 
jedoch bei der Begehung 
beobachtet; Habitatverän- 
derung und bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Zaunkönig Troglodytes Brutvogel b I 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung V 01. V 02 

troglodytes von Nestlingen sowie 
Verlust von Bruthabitaten 
durch vorbereitende Erdar- 
beiten; v.a. bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

Zilpzalp Phy//oscopus Brutvogel b I 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung V01,V02 

co//ybita von Nestlingen sowie 
Verlust von Bruthabitaten 
durch vorbereitende Erdar- 
beiten; v.a. bauzeitliche 
Störungen; § 44 (5) 
BNatSchG ist gegeben 

• Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 27 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand (gelb) 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Vorkommen Schutzstatus Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur Maßnahmen- 

Artname (potenziell) BNatSchG §44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3 Betroffenheit hinweise 

Feldlerche A/auda arvensis Randsiedler b I 2018 X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Girlitz Serinus serinus Randsiedler b I 2018 X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Graureiher Ardea cinerea Überflieger b I 2020 (X) Vgl. Einzelprüfung V 01 

Haussperling Passer domestieus Randsiedler b I 2020 X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Mauersegler Apus apus Nahrungsgast b I 2018 (X) Vgl. Einzelprüfung V 01 

Mehlschwalbe De/iehon urbiea Nahrungsgast b I 2018 (X) Vgl. Einzelprüfung V 01 

Rotmilan Mi/vus mi/vus Nahrungsgast s I 2018 (X) Vgl. Einzelprüfung V 01 

Saatkrähe Corvus frugi/egus WIntergast b I 2018 X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Stieglitz Cardue/is eardue/is Brutvogel b I 2020 X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Türkentaube Streptope/ia deeaoeto Randsiedler b I 2020 X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Eine Betroffenheit der zehn vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand ist nicht 
auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden spezifisch und detailliert überprüft. 

•. Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 28 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

5.4 Reptilien 
Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 
Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ,besonders geschützten' Arten dieser 
Gruppe - wie bspw. für die erwartbare Blindschleiche (Anguis fragi/is) - die Not 
wendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der derart betrof 
fenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als be 
rücksichtigt und erfüllt! Somit ist für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

Für die im Landschaftsraum erwartbaren, artenschutzrechtlich relevanten Reptilien 
arten sind im Plangebiet hinreichend geeignete Vorkommensbedingungen gegeben. 
Im Rahmen der aktuellen Begehungen gelangen insgesamt zwölf Beobachtungen 
der Mauereidechse (Podarcis mura/is) an ihren Versteck- und Aufwärmplätzen (vgl. 
dazu die Abbildung auf dem Deckblatt sowie die nachstehend eingefügte Fundort 
karte). Die Erfassung belegt sowohl männliche und weibliche Tiere, als auch Schlüpf 
linge, so dass von einer autochthon reproduzierenden Population ausgegangen wer 
den muss. 

Fundpunkte der Mauereidechse in 2020 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Für die nachgewiesene Mauereidechse war demzufolge eine detaillierte Wirkungs 
analyse durchzuführen und die entsprechenden Prüfbögen auszufüllen. Da für die 
Gemarkung Gernsheim Vorkommen der Schlingnatter (Coronella austriaca) sowie 
auch Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) bekannt sind, ist nicht aus 
schließbar, dass auch diese beiden artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten im 
Plangebiet vorkommen und durch das Vorhaben unmittelbar betroffen sein werden. 

Als Ergebnis der Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass bei Beachtung der nach 
stehend formulierten Maßnahmen für die Mauereidechse! die Schlingnatter und die 
Zauneidechse kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG eintritt, ein Ausnah 
meerfordernis somit nicht besteht, Oie formalen Prüfbögen mit den detaillierten Prü 
fergebnissen liegen dem Anhang bei. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 03 Fang und Umsiedlung betroffener Individuen: Vor Baubeginn (hier: Beginn 
der Erdarbeiten, Abschieben des Oberbodens) sind die im Plangebiet vor 
kommenden Mauereidechsen, Schlingnattern und Zauneidechsen zu fan 
gen und in geeignete Habitate umzusiedeln. Hierzu sind u.a. künstliche 
Verstecke einzusetzen, die regelmäßig zu kontrollieren sind. Die Umsied 
lung darf nur vor der Eiablage (Mitte März - Ende Mai) oder nach dem 
Schlüpfen der Jungtiere bis zum Beginn der Winterruhephase (Anfang 
August - Mitte Oktober) erfolgen. Voraussetzung für die Durchführung der 
Maßnahme ist die vorlaufende Umsetzung der Maßnahme C 01. 

V 04 Zuwanderungsbarriere: Da nicht ausschließbar ist, dass artenschutzrecht 
lich relevante Reptilien aus den Umgebungsf1ächen in den zukünftigen 
Baustellenbereich einwandern und dort der Gefahr der Tötung oder der 
Verletzung ausgesetzt werden (artenschutzrechtliche Verbotstatbestän 
de), ist das Baufeld - zumindest bis zum Beginn der Hochbauarbeiten - 
mittels eines mobilen ,Folienzaunes' zu dem nördlich angrenzenden Sied 
lungsraum hin abzusichern. 

C 01 Schaffung eines Ersatzhabitates: Zum unmittelbaren Habitatersatz sowie 
zur Schaffung von unbesiedelten Habitatstrukturen für die umzusetzenden 
Reptilien, ist vorlaufend zum Eingriff und zur Umsiedlung (vgl. V 03) ein 
geeigneter Siedlungsraum neu anzulegen, oder ein bereits besetztes 
Siedlungsareal strukturell zu optimieren. Zur Habitatentwicklung sind 
Blockstein-, Sand- und Totholzhaufen einzubringen; die Verwendung 
dunkler Gesteins- oder Sandarten ist aufgrund ihrer übermäßigen Aufhei 
zung im Sommer zu vermeiden; aufgrund der auf Basis der Beobach 
tungsergebnisse anzunehmenden Populationsgröße wird eine Mindestf1ä 
chengröße von rund 500 m2 für hinreichend angesehen. Für die Konkreti 
sierung der Maßnahmenplanung ist ein artenschutzfachlicher Ausfüh 
rungsplan zu erstellen, der die quantitativen und räumlichen Rahmendaten 
festlegt. Eine Funktionskontrolle ist notwendig um ggf. Änderungen hin 
sichtlich Größe, Lage oder Ausstattung vornehmen zu können . 
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Bebauungsplan Ostlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

5.5 Amphibien 
Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt.Dementsprechend ist 
für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

5.6 Fische 
Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend ist 
für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

5.7 Libellen 
Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend ist 
für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

5.8 Tagfalter 
Aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner strukturellen Ausstattung 
sind keine geeigneten Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich relevante 
Tagfalterarten vorhanden. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 
Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ,besonders geschützten' Arten dieser 
Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 
derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensations 
planung als berücksichtigt und erfüllt! Eine Wirkungsanalyse ist entbehrlich. 

5.9 Heuschrecken 
Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Deutschland nicht vor. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 
Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ,besonders geschützten' Arten dieser 
Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 
derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationspla 
nung als berücksichtigt und erfüllt' Dementsprechend entfällt eine Wirkungsanalyse. 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsfläche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

5.10 Totholzbesiedelnde Käfer 
Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 
kann eine Wirkungsana!yse entfallen. 

5.11 Sonstige Arten 
Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 
strukturellen Ausstattung nur suboptimale Vorkommensbedingungen für arten 
schutzrechtlich relevante Arten vorhanden. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 
Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ,besonders geschützten' Arten dieser 
Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 
derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationspla 
nung als berücksichtigt und erfüllt! Dementsprechend entfällt eine Wirkungsanalyse. 

5.12 Pflanzenarten 
Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 
artenschutzrechtlich relevanter Arten. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 
Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ,besonders geschützten' Arten dieser 
Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 
derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationspla 
nung als berücksichtigt und erfüllt! Dementsprechend entfällt eine Wirkungsanalyse . 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

6. Maßnahmenübersicht 

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Fauna ist die 
Durchführung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zwingend. Sie sind ver 
bindlich umzusetzen um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu 
vermeiden. Die Maßnahmendarstellung erfolgt getrennt nach Maßnahmentypen, de 
ren Systematik der artenschutzrechtlichen Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die 
Maßnahmenkennung dort entsprechend wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden Fronten: Gemäß § 9 Abs. 1 
Satz 20 BauGB l.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau großer Fensterfronten 
darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vögel weitgehend gemin 
dert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorg 
lich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: Glasbausteine, transluzente, 
mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sand 
strahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder fest vorgelagerte Konstrukti 
onen (bspw. Rankengitterbegrünungen). Abstände Deckungsgrad, Kon 
trast und Reflektanz sind dem derzeit als Stand der Technik geltenden 
Leitfaden Vagelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Schmid, H. et al., 
2012) bzw. seinen jeweiligen Aktualisierungen zu entnehmen. 

V 02 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetationsde 
cke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit - also 
zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar - erfolgen um Gelege von Bo 
denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 
des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 
sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be 
fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenzi 
ellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine 
fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über 
prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und 
das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar 
beiten durchzuführen. 

V 03 Fang und Umsiedlung betroffener Individuen: Vor Baubeginn (hier: Beginn 
der Erdarbeiten, Abschieben des Oberbodens) sind die im Plangebiet vor 
kommenden Mauereidechsen, Schlingnattern und Zauneidechsen zu fan 
gen und in geeignete Habitate umzusiedeln. Hierzu sind u.a. künstliche 
Verstecke einzusetzen, die regelmäßig zu kontrollieren sind. Die Umsied 
lung darf nur vor der Eiablage (Mitte März - Ende Mai) oder nach dem 
Schlüpfen der Jungtiere bis zum Beginn der Winterruhephase (Anfang 
August - Mitte Oktober) erfolgen. Voraussetzung für die Durchführung der 
Maßnahme ist die vorlaufende Umsetzung der Maßnahme C 01 . 
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V 04 Zuwanderungsbarriere: Da nicht ausschließbar ist, dass artenschutzrecht 
lich relevante Reptilien aus den Umgebungsflächen in den zukünftigen 
Baustellenbereich einwandern und dort der Gefahr der Tötung oder der 
Verletzung ausgesetzt werden (artenschutzrechtliche Verbotstatbestän 
de), ist das Baufeld - zumindest bis zum Beginn der Hochbauarbeiten - 
mittels eines mobilen ,Folienzaunes' zu dem nördlich angrenzenden Sied 
lungsraum hin abzusichern. 

CEF-Maßnahmen: 
C 01 Schaffung eines Ersatzhabitates: Zum unmittelbaren Habitatersatz sowie 

zur Schaffung von unbesiedelten Habitatstrukturen für die umzusetzenden 
Reptilien, ist vorlaufend zum Eingriff und zur Umsiedlung (vgl. V 03) ein 
geeigneter Siedlungsraum neu anzulegen, oder ein bereits besetztes 
Siedlungsareal strukturell zu optimieren. Zur Habitatentwicklung sind 
Blockstein-, Sand- und Totholzhaufen einzubringen; die Verwendung 
dunkler Gesteins- oder Sandarten ist aufgrund ihrer übermäßigen Aufhei 
zung im Sommer zu vermeiden; aufgrund der auf Basis der Beobach 
tungsergebnisse anzunehmenden Populationsgröße wird eine Mindestflä 
chengröße von rund 500 m2 für hinreichend angesehen. Für die Konkreti 
sierung der Maßnahmenplanung ist ein artenschutzfachlicher Ausfüh 
rungsplan zu erstellen, der die quantitativen und räumlichen Rahmendaten 
festlegt. Eine Funktionskontrolle ist notwendig um ggf. Änderungen hin 
sichtlich Größe, Lage oder Ausstattung vornehmen zu können. 

FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 
geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

Kompensationsmaßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 
geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

Sonstige artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen: 

S 01 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 
Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden 
fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste 
hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen . 
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S 02 ökologische Baubegleitung: Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Be 
lange sowie zur fachlichen Beratung bei der Umsetzung der vorgesehe 
nen Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

Empfohlene Maßnahmen: 
E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna 
zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 10 cm 
einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu verzichten. 

E 02 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fle 
dermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und 
auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungs 
maßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten 
verbindlich nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen werden. Vorgeschla 
gen werden entsprechende Holzverschalungen oder alternativ das Auf 
hängen von Fledermauskästen bzw. der Einbau von Quartiersteinen. 

E 03 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das vorgesehe 
ne Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut 
sollen aus regionaler Herkunft stammen. Bei allen Baumgehölzpflanzun 
gen sind unbehandelte Pflanzpfähle (wichtige Nistsubstratquelle für diver 
se Hautflüglerarten) zu verwenden; dies gilt auch bei Zaunpfählen ggf. 
notwendiger Einzäunungen (Metallpfosten sollten nur in Ausnahmefällen 
eingesetzt werden) 

E 04 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die Außenbeleuchtung auf 
den Baugrundstücken und die Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflä 
chen sind ausschließlich Lampen mit warmweißen LEOs (unter 3.300 Kel 
vin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. 
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I Tabellarische Auflistung der Artenschutz-Maßnahmen I 
I ArtiArtengruppe I Maßnahme I Kürzel I Maßnahmentyp 1 

Säugetiere (allg.) Sicherung von Austauschfunktionen E 01 Empfehlung 

Fledermäuse Quartierschaffung für Fledermäuse E 02 Empfehlung 

Vögel Minderung des Vogelschlags an spiegeln- V 01 Vermeidung 
den Fronten 
Regelungen zur Baufeldfreimachung V02 Vermeidung 

Reptilien Fang I Umsiedlung betroffener Individuen V 03 Vermeidung 
Bau einer Zuwanderungsbarriere V04 Vermeidung 
Schaffung eines Ersatzhabitates C 01 CEF 

Allgemein Verschluss von Bohrlöchern S 01 Sonstige 
Gewährleistung der Regionalität von E 03 Empfehlung 
Pflanz- und Saatgut 
Minimierung von Lockeffekten für Insekten E 04 Empfehlung 

I Kennung I J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 0 N o 
I Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz 

V03 

C 01 
V 01 
V 02** 

V04 

Legende Verbotsphase 1 Umsetzungsphase I. Vorzugsphase 

* Maßnahmenalternative während der Brutzeit möglich 
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7. Fazit 
Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er 
gab sich das Erfordernis für Mauereidechse, Schlingnatter und Zauneidechse sowie 
für 34 Vogelarten eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die drei 
Reptilienarten und für zehn Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichen 
den Erhaltungszustand erfolgte dabei eine spezifische, formale Artenschutzprüfung. 
Vogelarten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungszustand sind für den Un 
tersuchungsraum nicht belegt und aufgrund der strukturellen Situation und störökologischen 
Vorbelastung auch nicht zu erwarten. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 
Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti 
gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal 
tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 
europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht 
lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 
für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

Ausnahmeerfordernis 
Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeer 
fordernis. 

Oie Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 
aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass - bei Berücksichtigung 
entsprechender Maßnahmen - durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 
keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten Flächenumnutzung 
im begutachteten Bereich ,Bau einer Kindertagesstätte' kann daher aus fachlicher 
und artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

Artenschutzbeitrag erstellt: 

Büro für Umweltplanung 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 30. September 2020 

Dr. Jürgen Winkler 
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~ VSW et al. (2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens - 2. 
Fassung (März 2014) 

~ WINKLER (2018): Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG zur 1. Änderung 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 
Teilgruppe Vögel 

Feldlerche (A/auda arvensis) 
Girlitz (Serinus serinus) 
Graureiher (Ardea cinerea) 
Haussperling (Passer domesticus) 
Mauersegler (Apus apus) 
Mehlschwalbe (Oe/ichon urbica) 
Rotmilan (Mi/vus mi/vus) 
Saatkrähe (Corvus frugi/egus) 
Stieglitz (Cardue/is cardue/is) 
Türkentaube (Streptope/ia decaocto) 

Teilgruppe Reptilien 

Mauereidechse (Podarcis mura/is) 
Schlingnatter (Coronella austriaca) 
Zauneidechse (Lacerta agilis) 
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Teilgruppe Vögel 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis) 
Blatt 1 

Allgemeine Angaben 
Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland 3 

[Q Europäische Vogelart RL Hessen V 
Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
LebensraumansprüchelVerhaltensweise Offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont; trockene 

bis wechselfeuchte Böden sowie einer abwechslungsreich 
strukturierten Gras- und Krautschicht; bevorzugt wird karge 
Vegetation mit offenen Bereichen, was auf Äckern idealer- 
weise anzutreffen ist. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen weit verbreitet und flächende- 
ckend vorkommend; nur bewaldete Flächen und Sied- 
lungsbereiche werden gemieden 

Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
g nachgewiesen Vorkommen der Art wurden sowohl bei der Kartierung in 

2018, als auch schon in 2016 nachgewiesen - wobei die 
Fundpunkte jedoch nicht innerhalb des Betrachtungsrau- 
mes lagen; der am weitestgehend angenäherte Revier- 
nachweis liegt dabei noch deutlich außerhalb der vorha- 
bensbezogenen Wirkzone, zudem wird das Plangebiet 
durch Kulisseneffekte vollflächig überlagert und ist bereits 
aus diesem Grund für die Feldlerche nicht mehr als Brut- 
habitat nutzbar. 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja g nein Im Vorhabensgebiet wurden weder 
stätten aus der Natur entnommen, be- 2016 noch in 2018 Reviere besetzt, 
schädigt oder zerstört werden? wirksame Kulisseneffekte verhindern 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst die Eignung als Bruthabitat. 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen rnöq- Dja D nein entfällt 
lieh? 

Wird die ökologische Funktion im räum- D ja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis) 
Blatt 2 

I::ntnahme, Beschädiqunq, Zerstörunq von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung ... 

Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja \Qi nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein. 
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja gnein Durch die fehlende Bruthabitat- 
werden? eignung können auch keine Ge- 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- lege oder Nestlinge vom Vorha- 

sichtigt ben betroffen sein können. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötungsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja lQ nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja D nein Aufgrund des wirksamen Kulis- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- seneffektes können vorhabens- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- bedingte Störungen bereits aus- 
den? geschlossen werden. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis) 
Blatt 3 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? o ja IQ nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

o Ausnahme erforderlich tg Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

o Vermeidungsmaßnahmen 
o CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
o FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
o Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

o liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

o sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 
Blatt 1 

Äiigemeine Ängaben 
Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland -- 

[QI Europäische Vogel art RL Hessen -- 
Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) IQJ ungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
LebensraumansprüchelVerhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und in menschlichen 

Umfeld (Parks, Alleen, Gärten) aber auch an Waldrändern 
und Hecken; Heckenbrüter 

Verbreitung In Deutschland und Hessen f/ächendeckend vorkommend 
Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
g nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der in 2018 

durchgeführten Begehungen beobachtet; aufgrund des 
angetroffenen Verbreitungsbildes wird die Art als Rand- 
siedler eingestuft 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja g nein Im Vorhabensgebiet sind keine geeig- 
stätten aus der Natur entnommen, be- neten Bruthabitatstrukturen vorhan- 
schädigt oder zerstört warden? den, nur als Nahrungsgast im Vorha- 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst bensbereich selbst vertreten. 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen rnöq- Dja D nein entfällt 
lieh? 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja gnein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein . 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 2 
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja gnein Die in 2018 besetzten Reviere 
werden? liegen deutlich außerhalb des 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Plangebietes, so dass auch keine 

sichtigt Gelege oder Nestlinge vom Vor- 
haben betroffen sein können. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötungsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. Dja [1 nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja gnein Die Art zeigt synanthrope Ten- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- denzen und brütet gerne in Gär- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- ten und Parks, bzw. nutzt Gehöl- 
den? ze in den Freiflächen als Sing- 

und Ansitzwarten, wie dies auch 
im vorliegenden Fall belegt wer- 
den konnte 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja g nein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? Dja IQ! nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden 

D Vermeidungsmaßnahmen 
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfülltl 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße II - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Graureiher (Ardea cinerea) 
Blatt 1 

Äilgemeine Ängaben 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland -- 
g Europäische Vogelart RL Hessen -- 

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

LebensraumansprüchelVerhaltensweise Koloniebrüter; die Kolonien liegen hauptsächlich in sto- 
rungsarmen Altholzbeständen in Waldrand- und Gewäs- 
sernähe, oft auch auf Inseln; als Nahrungshabitate werden 
Gewässer (bis etwa 60 ern Tiefe), Felder und Wiesen ge- 
nutzt; das Beutetierschema umfasst dementsprechend Fi- 
sene, Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien, aber auch 
Jungvögel und Wirbellose 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend, 
dabei allerdings an geeignete Ta/auen gebunden 

Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
Q nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Be- 

gehungen für den Betrachtungsraum nachgewiesen, auf- 
grund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit 
den Beobachtungsdaten wird der Graureiher als ÜberfIie- 
ger eingestuft. 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja IQ nein Im relevanten Eingriffsraum sind 
stätten aus der Natur entnommen, be- keine vom Graureiher als Bruthabitat 
schädigt oder zerstört werden? nutzbaren Strukturen vorhanden; nur 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst als Gastvogelart nachgewiesen 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dja D nein entfällt 
lieh? 
Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja gnein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein. 
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Bebauungsplan Ostlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Graureiher (Ardea cinerea) 
Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja Idnein Keine Neststandorte im geplan- 
werden? ten Eingriffsraum, weshalb auch 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- keine Gelege oder Nestlinge be- 

sichtigt troffen sein werden. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötunqsnsiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja gnein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja Qnein Oie Art nutzt aktuell im Bereich 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- des Vorhabensgebietes keine 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- Fortpflanzungs- oder Ruhestät- 
den? ten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr.4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja gnein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden 

D Vermeidungsmaßnahmen 

D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggt. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 
Blatt 1 

Allgemeine Angaben 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland V 
[Q Europäische Vogel art RL Hessen V 

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) QI ungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

LebensraumansprüchelVerhaltensweise Siedler im Kulturland und in menschlichen Siedlungen; 
stärkere anthropogene Bindung als Feldsperling; brütet in 
Baumhöhlen, Nistkästen und Gebäudenischen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen f/ächendeckend vorkommend 
Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
QI nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen 

Begehungen für den Betrachtungsraum belegt; die Art wird 
hier als Nahrungsgast und Randsiedler eingestuft 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja tg nein Aufgrund seiner engen Bindung an 
stätten aus der Natur entnommen, be- Gebäudestrukturen auszuschließen, 
schädigt oder zerstört werden? da im Vorhabensgebiet keine entspre- 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst chenden Strukturen vorhanden sind 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dja D nein entfällt 
lieh? 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja IQ nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein . 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 
Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja gnein In Plangebiet nur als Nahrungs- 
werden? gast vertreten; daher ist der Ver- 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- botstatbestand aufgrund der 

sichtigt Eingriffsarten ausschließbar 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötungsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja [gj nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja g nein Nur Gastvogelart; die Art findet 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- aktuell im Bereich des Vorha- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- bensgebietes keine entspre- 
den? chend nutzbaren Strukturen, 

sondern nutzt das Gebiet nur zur 
Nahrungssuche; zudem ist die 
Art synanthrop orientiert 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja IQ nein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja gnein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

D Vermeidungsmaßnahmen 
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt: 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 
Blatt 1 

Aiigemeine Angaben 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland -- 
[Q Europäische Vogel art RL Hessen -- 

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

LebensraumansprüchelVerhaltensweise Luftjäger; fliegt meist hoch auf der Jagd nach Fluginsekten, 
oft über besiedelten Bereichen; Brut in Mauerspalten oder 
Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 
Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
tl nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der in 2018 

durchgeführten Erfassung für den Betrachtungsraum be- 
legt; die Art wird hier als Nahrungsgast eingestuft 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja gnein Keine Neststandortpotenziale im 
stätten aus der Natur entnommen, be- Vorhabensgebiet 
schädigt oder zerstört werden? 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen rnöq- Dja D nein entfällt 
lieh? 
Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja [g nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein . 
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Bebauungsplan Ost/ich der Ringstraße II - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 
Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja Id nein In Plangebiet nur als Nahrungs- 
werden? gast vertreten; daher ist der Ver- 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- botstatbestand aufgrund der 

sichtigt Eingriffsarten ausschließbar 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötunqsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja I:d nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja I nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- PIangebiet; überwiegend große 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- Flughöhe 
den? 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja gnein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

D Vermeidungsmaßnahmen 
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

• Dr Jürgen Winkler 64668 Rimbach 51 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
Blatt 1 

AII ____ : __ A ___ .... __ 
I"'\II~CIlICIlI'C' 1"'\11~aUCIl 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland V 
g Europäische Vogel art RL Hessen 3 

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

LebensraumansprücheIVerhaltensweise Luftjäger; Koloniebrüter an menschlichen Bauwerken; be- 
nötigt feuchte Substrate für den Nestbau, besiedelt aber 
auch Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 
Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
g nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der in 2018 

durchgeführten Kartierung für den Betrachtungsraum 
belegt, die Art wird hier als Nahrungsgast eingestuft 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja gnein Keine Neststandortpotenziale im Vor- 
stätten aus der Natur entnommen, be- habensgebiet 
schädigt oder zerstört werden? 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dja D nein entfällt 
lieh? 
Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja IQI nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein . 

• Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 52 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Oelichon urbica) 
Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja gj nein In Plangebiet nur als Nahrungs- 
werden? gast vertreten; daher ist der Ver- 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberûck- botstatbestand aufgrund der 

sichtigt Eingriffsarten ausschließbar 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötungsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja [lnein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- PIangebiet 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- 
den? 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja l!d nein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja g nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden 

D Vermeidungsmaßnahmen 
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt' 

• Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 53 



Bebauungsplan Ostlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Mi/vus mi/vus) 
Blatt 1 

Aiigemeine Angaben 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland -- 
g Europäische Vogelart RL Hessen V 

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) ~ ungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

LebensraumansprüchelVerhaltensweise Bruthabitate sind bevorzugt lichte, exponierte Buchen- 
Altholzbestände, wobei die eigentlichen Brutplätze meist 
nahe des Waldrandes auf großkronigen Bäumen (Buchen, 
Eichen, Kiefer) angelegt werden; Nahrungshabitat ist die 
strukturreiche, offene Kulturlandschaft der Mittelgebirge, 
Siedlungsränder sowie Mülldeponien und Verkehrswege 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet; wobei in Südhessen 
Bestandsausdünnungen zu beobachten sind 

Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
g nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der in 2018 durch- 

geführten Kartierung für den Betrachtungsraum nachge- 
wiesen, da im Plangebiet kein Horst nachweisbar war, wird 
der Rotmilan als Nahrungsgast eingestuft. 

o sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dia ld nein Im Vorhabensbereich fehlen die struk- 
stätten aus der Natur entnommen, be- turellen Voraussetzungen für eine 
schädigt oder zerstört warden? Bruthabitatnutzung durch den Rotmi- 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst ten, nur Gastvogelart. 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dia D nein entfällt 
lieh? 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dia D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dia D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- Dja lQ nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein. 

Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 54 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Mi/vus mi/vus) 
Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja gnein Keinen Horststandort im geplan- 
werden? ten Eingriffsraum, weshalb auch 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- keine Gelege oder Nestlinge be- 

sichtigt troffen sein können. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötunqsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja IQ nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja gnein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- der störökologisch bedeutsamen 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- Wirkzone 
den? 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja ~nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich [g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden 

D Vermeidungsmaßnahmen 

D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

[g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfülltl 

Dr. Jürgen Winkler 64668 Ri mbach 55 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
Blatt 3 

AUgemeine Angäben 
Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland -- 

g Europäische Vogelart RL Hessen 3 
Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
LebensraumansprüchelVerhaltensweise Typische Art der Kulturlandschaft; Koloniebrüter auf Baum- 

gruppen oder in Feldgehölzen, jedoch immer in der Nähe 
von Wasser,· zieht im Winter oft in Schwärmen umher 

Verbreitung In Deutschland flächig verbreitet, stellenweise selten; in 
Hessen nur arealweise vorkommend; im Winter oft invasi- 
onsartige Zuzüge aus Nord- und Nordosteuropa, vorwie- 
gend in klimatisch begünstigte Landschaftsräume wie das 
Hessische Ried 

Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
IQ nachgewiesen Im Zuge der in 2018 durchgeführten avifaunistischen Kar- 

tiarung als Wintergast für das Untersuchungsgebiet nach- 
gewiesen 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja IQ nein Im relevanten Wirkzonenbereich nur 
stätten aus der Natur entnommen, be- als Gastvogelart vertreten 
schädigt oder zerstört werden? 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dja D nein entfällt 
lieh? 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSehG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja QI nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein. 

Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 56 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
Blatt 3 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja lb! nein In Verbindung mit dem reinen 
werden? Gaststatus ist der Verbotstatbe- 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- stand aufgrund der Eingriffsarten 

sichtigt ausschließbar. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötungsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja QI nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja g nein Im betroffenen Landschaftsraum 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- verbleiben noch hinreichend 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- große und störungsarme Rast- 
den? habitate, Bezugsraum ist hier die 

Gemarkung Gernsheim 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr.4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja gnein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich IQ Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden 

D Vermeidungsmaßnahmen 

D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

[Q tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

• Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 57 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 
Blatt 1 

Aiigemeine Angaben 
Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland -- 

g Europäische Vogelart RL Hessen V 
Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
LebensraumansprüchelVerhaltensweise Besiedelt häufig offenes Gelände mit eingestreuten Ge- 

hölzstrukturen oder Waldränder, aber auch lichte Wälder, 
Parks und Obstgärten; die Nester werden immer relativ 
hoch, oft in Astgabeln weit außen von Seitenzweigen ange- 
legt (kleiner Baumfreibrüter) 

Verbreitung In Deutschland und Hessen f/ächendeckend vorkommend 
Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
g nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen 

Begehungen für den Betrachtungsraum belegt; aufgrund 
der strukturellen Gegebenheiten und der Nachweispara- 
meter wird der Stieglitz hier als Randsiedler eingestuft. 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja tg nein Im Vorhabensgebiet sind keine geeig- 
stätten aus der Natur entnommen, be- neten Bruthabitatstrukturen vorhan- 
schädigt oder zerstört werden? den; nur als Nahrungsgast im Vorha- 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst bensbereich selbst vertreten. 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dja D nein entfällt 
lieh? 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja tg nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein . 

• Dr. Jürgen Winkler 64668 Ri mbach 58 



Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 
Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja gnein Die in 2018 besetzten Reviere 
werden? liegen deutlich außerhalb des 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberûck- Plangebietes, so dass auch keine 

sichtigt Gelege oder Nestlinge vom Vor- 
haben betroffen sein können. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötungsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja t:::l nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja gnein Die Art zeigt synanthrope Ten- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- denzen und brütet gerne in Gär- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- ten und Parks, bzw. nutzt GeM/- 
den? ze in den Freiflächen als Sing- 

und Ansitzwarten, wie dies auch 
im vorliegenden Fall belegt wer- 
den konnte 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja Id nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden 

D Vermeidungsmaßnahmen 
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
o Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt: 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Türkentaube (Streptopelia decaocto) 
Blatt 1 

Allgemeine Angaben 
Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland -- 

g Europäische Vogelart RL Hessen 3 
Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) ~ ungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 

unzureichend (gelb) schlecht (rot) 
LebensraumansprüchelVerhaltensweise Aus dem südöstlichen Europa zugewanderte Art; starke 

synanthrope Bindung, aber auch an lichten Waldrändern, in 
Baumhecken und auf Einzelbäumen; brütet auf Bäumen 
(mittlerer Baumfreibrüter) aber auch an Gebäuden. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 
Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
g nachgewiesen im Rahmen der aktuellen Begehungen im Umfeld des 

Plangebietes beobachtet; da innerhalb des Plangebietes 
jedoch keine nutzbaren Bruthabitatstrukturen vorhanden 
sind, wird die Türkentaube als Nahrungsgast und Rand- 
siedler klassifiziert 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- Dja Qjnein Die Art besitzt aktuell im Bereich der 
stätten aus der Natur entnommen, be- Vorhabensfläche keine nutzbaren 
schädigt oder zerstört werden? Bruthabitatpotenziale; Nachweis nur 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst als Nahrungsgast 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dja D nein entfällt 
lieh? 
Wird die ökologische Funktion im räum- Dja D nein entfällt 
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
Wenn nein - kann die ökologische Dja D nein entfällt 
Funktion durch vorgezogene Aus- 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja g nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein. 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsfläche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Türkentaube (Streptopelia decaocto) 
Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja gnein Es sind keine Neststandorle 
werden? innerhalb des Plangebietes mög- 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- lieh, so dass auch keine Gelege 

sichtigt oder Nestlinge vom Vorhaben 
betroffen sein können. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja D nein entfällt 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- 
letzungs- oder Tötunqsrisiko? 
Wenn ja - Verbotsauslösung! 
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja IQ nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja [J nein Die Türkentaube ist eng an das 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- urbane Umfeld gebunden und 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- dadurch nicht anfällig gegenüber 
den? störökologischen Belastungen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja [Qnein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Arlenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden 

D Vermeidungsmaßnahmen 
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt' 
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Bebauungsplan Ostlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kern stadt 

Teilgruppe Reptilien 

Durch das Vorhaben betroffene Art: I\JI~II""r""irl""I'"'hc:"" (Pnrl!:Jrl'"'ic rru rr aliov '.' ___ 1 _1 ___ 1 1_'-' \' ""',",,\,.A'VIV "'Y' \,.A "v/ 

Blatt 1 
Allgemeine Angaben 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe tl FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland V 
D Europäische Vogelart RL Hessen 2 

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland IQI günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU lblI günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Lebensraumansprüchetverhaltensweise Als ursprüngliche Lebensräume gelten sonnenexponierte 
Felsen, Abbruchkanten, Geröllhalden und Kiesbänke, heu- 
te fast ausschließlich auf Sekundärbiotopen wie Wein- 
bergsmauern, Ruinen, Bahndämme, Steinbrüche und In- 
dustriebrachen, neben geeigneten Sonnenplätzen benötigt 
die Art tiefe Spaltensysteme (Schutzfunktion) 

Verbreitung Besiedelt in Deutschland vornehmlich niedrige Höhenla- 
gen, kommt jedoch auch gelegentlich in höheren Lagen 
vor; in Hessen allein im Südwesten, wo sich die Art von 
Rheinhessen aus in die klimatisch begünstigten Regionen 
von Rheingau und Hessischem Ried ausbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
g nachgewiesen im Rahmen der aktuellen Begehungen innerhalb des 

Plangebietes beobachtet; aufgrund der strukturellen Ge- 
gebenheiten wird die Mauereidechse als resident klassifi- 
ziert 

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- gja D nein Durch die geplante Flächenumnutzung 
stätten aus der Natur entnommen, be- kommt es zum vollständigen Verlust 
schädigt oder zerstört werden? des innerhalb des Vorhabensgebietes 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst besetzten Siedlungsraumes 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen rnöq- Dja g nein Aufgrund der Nutzungs- und Er- 
lich? schließungsplanung können die be- 

siedelten Habitatstrukturen nicht 
erhalten werden 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dja gnein Im funktionalen Umfeld des PIange- 
liehen Zusammenhang ohne vorgezo- bietes sind noch weitere Siedlungs- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) räume vorhanden, die aber zumindest 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? teilweise ebenfalls schon von Mauer- 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt eidechsen besetzt sind; die Notwen- 

digkeit ein geeignetes Ersatzhabitat 
bereit zu stellen lässt sich daraus 
ableiten. 
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Bebauungsplan Ostlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis mura/is) 
Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung ... 

Wenn nein - kann die ökologische lÇlja D nein Umsiedlung in ein neu geschaffenes 
Funktion durch vorgezogene Aus- Ersatzhabitat (C 01) 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja g nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein. 
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet IQja D nein Im Zuge der Erdarbeiten können 
werden? Tiere in den aufgesuchten Ver- 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- stecken getötet werden; zudem 
sichtigt ist ein Einwandern in die Baustel- 

le anzunehmen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? [;lja D nein Die im Gebiet vorkommenden 
Mauereidechsen sind vor Baube- 
ginn zu fangen und umzusiedeln 
(V 03); eine Einwanderung in die 
Baustellenf/äche ist zu verhin- 
dern (V 04) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja gnein Aufgrund der Maßnahmenwirk- 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant 
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö- 

Wenn ja - Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja gnein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja gnein Da die Mauereidechsen gefan- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- gen und umgesiedelt werden, 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- stellt sich die Frage einer stör- 
den? ökologischen Belastung nicht 

mehr; die Teilpopulationen in 
den Umgebungsbereichen wer- 
den durch das Vorhaben nicht in 
erheblichem Maße beeinträchtigt 
(hohe Vorbelastung. Sport- und 
Freizeitgelände) 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja lQ nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich g Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis mura/is) 
Blatt 3 

Zusammenfassunq 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

g Vermeidungsmaßnahmen 
g CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
o FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
g Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

[Q tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

o liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf in 
Verbindung mit Art 16 Abs. 1 FFH-RL 

o sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Schlingnatter (Coronella austriaca) 
Blatt 1 

Allgemeine Angaben 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe g FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland 3 
D Europäische Vogelart RL Hessen 3 

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

LebensraumansprüchelVerhaltensweise Eng an das Vorhandensein individuenreicher Eidechsen- 
Populationen gebunden, da sie diese als Hauptbeutetiere 
jagt. 

Verbreitung Schwerpunktvorkommen in Deutschland in den klimatisch 
begünstigten Mittelgebirgsbereichen Süd- und Südwest- 
deutschlands; in Hessen f/ächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
D nachgewiesen entfällt 
g sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten und der vorhan- 

denen Mauereidechsen-Population muss auch von einem 
Schlingnatter- Vorkommen ausgegangen werden; zudem 
sind für Gernsheim diverse Schlingnatter- Vorkommen be- 
kannt (bspw.: Neuwingert, Friedhof, Ausgleichsf/äche für 
den B-Plan ,Westlich der Andreas-Brentano-StraßeJ 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- gja D nein Durch die geplante Flächenumnutzung 
stätten aus der Natur entnommen, be- kommt es zum vollständigen Verlust 
schädigt oder zerstört werden? des innerhalb des Vorhabensgebietes 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst besetzten Siedlungsraumes 
unberücksichtigt 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- Dja g nein Aufgrund der Nutzungs- und Er- 
lieh? schließungsplanung können die be- 

troffenen Habitatstrukturen nicht er- 
halten werden 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dja gnein Im funktionalen Umfeld des PIange- 
liehen Zusammenhang ohne vorgezo- bietes sind noch weitere Siedlungs- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) räume vorhanden, die aber zumindest 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? teilweise ebenfalls schon von Schling- 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt nattern besetzt sein werden, die Not- 

wendigkeit ein geeignetes Ersatzhabi- 
tat bereit zu stellen lässt sich daraus 
ableiten. 

Wenn nein - kann die ökologische gja D nein Umsiedlung in ein neu geschaffenes 
Funktion durch vorgezogene Aus- Ersatzhabitat (C 01) 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja [QI nein 
pflanzungs- oder Ruhestätten' tritt ein . 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße 1/ - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Schlingnatter (Coronella austriaca) 
Blatt 2 

Fang, Verletzunq. Tötung wiid iebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 'Î BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet gja D nein Im Zuge der Erdarbeiten können 
werden? Tiere in den aufgesuchten Ver- 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- stecken getötet werden; zudem 

sichtigt ist ein Einwandern in die Baustel- 
le anzunehmen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? gja D nein Die im Gebiet potenziell vorkom- 
menden Schlingnattern sind vor 
Baubeginn zu fangen und umzu- 
siedeln (V 03); eine Einwande- 
rung in die Baustellenf/äche ist zu 
verhindern (V 04) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja gnein Aufgrund der Maßnahmenwirk- 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant 
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö- 

Wenn ja - Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. D ja lq] nein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja IQ nein Da die Schlingnattern gefangen 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und umgesiedelt werden, stellt 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- sich die Frage einer störökologi- 
den? schen Belastung nicht mehr; die 

Teilpopulationen in den Umqe- 
bungsbereichen werden durch 
das Vorhaben nicht in erhebli- 
chem Maße beeinträchtigt (hohe 
Vorbelastung: Sport- und Frei- 
zeitgelände) 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. D ja gnein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja lQ: nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose I der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich IQ] Ausnahme nicht erforderlich 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Schlingnatter (Coronella austriaca) 
Blatt 3 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

g Vermeidungsmaßnahmen 
QI CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
o FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

örtlichen Funktionsraum hinaus 
g Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

g tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 -4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

o liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

o sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Zauneidechse (Lacerta agilis) 
Blatt 1 

1\11_ .... _ .... ;_ .... 1\ .... __ L... ..... _ 
f"\1I!:jCIIICIIICf"\II!:jdUCII 

Schutzstatus und Gefährdungsstufe IQ FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland V 
D Europäische Vogelart RL Hessen 3 

Erhaltungszustand in Hessen g günstig (grün) Dungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) (l ungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) gungünstig - Dungünstig - 
unzureichend (gelb) schlecht (rot) 

LebensraumansprüchelVerhaltensweise Die Art benötigt offene, lockergründige Böden, möglichst 
mit Hohlraumsystemen sowie dichter bewachsenen Berei- 
chen und Mikrohabitatstrukturen wie Totholzanteile, Steine 
und Blöcke, zwingende Voraussetzung ist zudem eine 
thermische Überprägung des Siedlungsareals, da die 
wechselwarmen Tiere auf eine gute Wärmeversorgung 
angewiesen sind; geeignete Habitatstrukturen, die die 
genannten Vorkommensvoraussetzungen bieten sind Ma- 
ger- und Halbtrockenrasen, trockene Waldränder und Wie- 
senraine, Bahndämme, Heideflächen und Dünen, aber 
durchaus auch entsprechend ausgebildete Gartenf/ächen. 

Verbreitung Weit verbreitet; in Hessen nahezu flächendeckend, fehlt 
hier nur in den höheren Mittelgebirgslagen 

Vorhabensbezogene Angaben 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
D nachgewiesen entfällt 
g sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten kann auch ein 

Vorkommen der Zauneidechse nicht vollständig ausge- 
schlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- gja D nein Durch die geplante Flächenumnutzung 
stätten aus der Natur entnommen, be- kommt es zum vollständigen Verlust 
schädigt oder zerstört werden? des innerhalb des Vorhabensgebietes 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst besetzten Siedlungsraumes 
unberücksichtigt 
Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja gnein Aufgrund der Nutzungs- und Er- 

schließungsplanung können die be- 
troffenen Habitatstrukluren nicht er~ 
halten werden 

Wird die ökologische Funktion im räum- Dja IQI nein Im funktionalen Umfeld des PIange- 
liehen Zusammenhang ohne vorgezo- bietes sind noch weitere Siedlungs- 
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) räume vorhanden, die aber zumindest 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? teilweise ebenfalls schon von Zaun- 
Vermeidungsmaßnahmen berücksich- eidechsen besetzt sein werden, die 
tigt Notwendigkeit ein geeignetes Ersatz- 

habitat bereit zu stellen lässt sich 
daraus ableiten. 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Zauneidechse (Lacerta agilis) 
Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung ... 

Wenn nein - kann die ökologische lid ja D nein Umsiedlung in ein neu geschaffenes 
Funktion durch vorgezogene Aus- Ersatzhabitat (C 01) 
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- 
tet werden? 
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- Dja g nein 
zungs- oder Ruhestätten' tritt ein. 
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet gja D nein Im Zuge der Erdarbeiten können 
werden? Tiere in den aufgesuchten Ver- 
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- stecken getötet werden; zudem 
sichtigt ist ein Einwandern in die Baustel- 

le anzunehmen 
Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? gja D nein Oie im Gebiet potenziell vorkom- 

menden Zauneidechsen sind vor 
Baubeginn zu fangen und umzu- 
siedeln (V 03), eine Einwande- 
rung in die Baustellenf/äche ist zu 
verhindern (V 04) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- Dja gnein Aufgrund der Maßnahmenwirk- 
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant 
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö- 
Wenn ja - Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen' tritt ein. Dja gnein 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
Können wild lebende Tiere während der Fort- Dja gnein Da die Zauneidechsen gefangen 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und umgesiedelt werden, stellt 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- sich die Frage einer störökologi- 
den? sehen Belastung nicht mehr; die 

Teilpopulationen in den Umge- 
bungsbereichen werden durch 
das Vorhaben nicht in erhebli- 
chem Maße beeinträchtigt (hohe 
Vorbelastung: Sport- und Frei- 
zeitgelände) 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? Dja D nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- Dja D nein entfällt 
te Maßnahmen vollständig vermieden 

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. Dja [QI nein 
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Zauneidechse (Lacerta agilis) 
Blatt 3 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? Dja gnein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen) 

D Ausnahme erforderlich ' Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

g Vermeidungsmaßnahmen 

g CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

g Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen 

:Qi tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 - 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Bebauungsplan Ostlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsfläche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Erläuterungen zu den faunistischen Listen 

I) Anmerkungen zum Rote Liste-Status 

RL-Status 0 
RL-Status 1 
RL-Status 2 
RL-Status 3 
RL-Status V 
RL-Status R 
G 
GF 
II 
III 

Ausgestorben oder verschollen 
vom Aussterben bedroht 
stark gefährdet 
gefährdet 
Vorwarnliste 
Geographische Restriktion oder extrem selten 
Gefährdung anzunehmen - Status unbekannt 
Gefangenenflüchtling 
Vermehrungsgäste 
Neozoen 

Alle Roten-Listen sind auf der Basis von .natis (Hessen) oder BfN (Deutschland) 
aktualisiert Bundesartenschutzverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, FFH 
Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie entsprechend auf der Basis von WISIA.de. 

II) Verwendete Abkürzungen: 
EHZ : Erhaltungszustand in Hessen 
HE : Rote-Liste Hessen 
D : Rote-Liste Deutschland 
BArtSchV : Bundesartenschutzverordnung 
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz 
VS-RL : Vogelschutzrichtlinie 
Anh. : Anhang 
AnI. : Anlage 
Art. : Artikel 
BV : Brutvogel/Brutverdacht 
DZ : Durchzieher 
G : Gast 
NG : Nahrungsgast 
NI : Nisthilfe 
R : Resident 
RS : Randsiedler 
sG : seltener Gast 
sNG : seltener Nahrungsgast 
T : Totfunde 
Ü : Überflieger 
WG : Wintergast 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße /I - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kern stadt 

Vogelarten im Untersuchungsraum Verbreitung im Unter- Rote Liste besonders geschützte Arten 
suchungsraum streng geschützte Arten VS-RL 

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 2018 Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Ant.1 Anh.1 
Alauda arvensis Feldlerche X RS " V 3 x 

, '. 
Apus apus Mauersegler X NG I ..... x 
Ardea cinerea Graureiher X NG I ~ x I '- 
Buteo buteo Mäusebussard X NG X x 
Carduelis carduelis Stieglitz X BV I - 

V x 
Carduelis chloris Grünling X BV x 
Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer X WG x 
Columba livia Haustaube X NG x 
Columba palumbus Ringeltaube X BV x - 
Corvus corone Aaskrähe X BV x 
Corvus frugilegus Saatkrähe X WG J: ' -, 

"l V x I 
Oelichon urbica Mehlschwalbe X NG ['" -, ' 

.' 3 V x 
Oendrocopus major Buntspecht X NG x 
Erithacus rubecula Rotkehlchen X BV x 
Falco tinnunculus Turmfalke X NG X x - 
Fringilla coelebs Buchfink X BV x 
Garrulus glandarius Eichelhäher X NG x 
Milvus milvus Rotmilan X NG 

I'. - . - 1 V X x X 
Motacilla alba Bachstelze X BV x - 
Parus caeruleus Blaumeise X BV x - 
Parus major Kohlmeise X SV x 
Passer domesticus Haussperling X SV T ....,.~-:- ... ,. 1 

V V x _.- - -". ,.' 
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz X SV X 
Phylloscopus collybita Zilpzalp X SV x 
Phylloscopus trochilus Fitis X SV x 
Pica pica Elster X NG X 
Picus viridis Grünspecht X NG X X x 
Serinus serinus Girlitz X SV 

~ x It>i,,. ' ',' ~ 
Streptopelia decaocto Türkentaube X BV t,,~ ,,- ,-, X _' ... 
Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke X BV x - 
Sylvia borin Gartengrasmücke X BV x 

I Zwischensumme I 31 I 17 SV I 20/10/0/1 I 6 I 3 I 4 I 1 I 31 I 11 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße II - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Vogelarten im Untersuchungsraum Verbreitung im Unter- Rote Liste besonders geschützte Arten 
suchungsraum streng geschützte Arten VS-RL 

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 2018 Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Art.1 Anh.1 
Übertrag 31 17 BV 20/10/0/1 6 3 4 1 31 1 
Sturnus vulgaris Star X NG X 
Troglodytes troglodytes Zaunkönig X BV X 
Turdus merula Amsel X BV X 
Turdus philomelos Singdrossel X BV X 

I Artenzahl I 35 I 20 BV I 24/10/0/1 I 6 I 3 I 4 I 1 I 35 I 1 I 
I Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (insgesamt neun Arten) 
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Bebauungsplan Östlich der Ringstraße" - Gemeinbedarfsf/äche 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Stadt Gernsheim 
Kernstadt 

Reptilienarten im Untersuchungsraum Verbreitung im Unter- Rote Liste besonders geschützte Arten ~ 
suchungsraum streng geschützte Arten I FFH-RL 

Wissenschaftlicher Artname I Deutscher Artname 2020 I Status HE I D BNatSchG I BArtSchV I Anh, II I Anh. IV 
I Podarcis muralis I Mauereidechse I X I R I 3 I V I X I I I X:=I 
I Artenzahl I 1 I -- I 1 I 1 I 1 I 0 I 0 I 1~ 

I Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (eine Art) 
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